
Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. (DSW) vertritt Ihre Stimmrechte auf 
sämtlichen wichtigen Hauptversammlungen. 

Erfahren Sie, wie die DSW abstimmen wird auf der  

Hauptversammlung der MAX Automation SE am 29.05.2020 

Die DSW plant, das Stimmrecht bei den Beschlussfassungen wie folgt auszuüben. 

TOP 1: keine Beschlussfassung 

 

TOP 2 Entlastung Mitglieder Verwaltungsrat:  

Für die Mitglieder unter den Positionen 2.1 bis 2.4.  DSW-Empfehlung: NEIN 

Für das Mitglied unter der Position 2.5.   DSW-Empfehlung: JA 

Die Gesellschaft ist weiterhin im Krisen-Modus. Der Aktienkurs ist zuletzt auf einen weiteren Tiefpunkt 

abgerutscht, ohne dass eine Erholung entsprechend dem allgemeinen Börsentrend zu beobachten ist. 

Angesichts steigender Verluste fällt eine Dividende erneut aus. Die Prognose für 2020 wurde 

zurückgenommen. Vor diesem Hintergrund kann nicht von einer wirksamen Wahrnehmung der 

Aufsichts- und Kontrollfunktion ausgegangen werden.  

 

TOP 3 Wahl des Abschlussprüfers / Konzernabschlussprüfers 2020:  DSW-Empfehlung: JA 

 

TOP 4 Wahl zum Verwaltungsrat:     DSW-Empfehlung: NEIN 

Da hier die Führungsstruktur angesprochen ist, bedarf dieser TOP besonderer Sorgfalt, die angesichts 

der virtuellen HV nicht gewährleistet werden kann. Die Nachfolge von Herrn Andreas Krause als CFO 

ist ungeklärt. Die angekündigte Erweiterung des Verwaltungsrats von 5 auf 6 Mitglieder wird nicht 

umgesetzt. Die schriftlich vorliegenden Informationen (tabellarischer CV) sind nicht ausreichend, um 

zu einer abschließenden Einschätzung zu kommen. Der bisherige Beratervertrag mit Frau Kalb wirft 

Fragen auf, die üblicherweise nur in einer Präsenz-HV zu klären sind. Zu begrüßen wäre eine 

außerordentliche Präsenz-HV, sobald dies möglich ist, um diese und weitere offene Fragen zu klären, 

und auch die persönliche Vorstellung zu ermöglichen. 

 

TOP 5 Satzungsänderung:     DSW-Empfehlung: JA 

Es geht um die Anpassung an ARUG II 

 

Unseren Abstimmungsempfehlungen liegen die DSW-Richtlinien zur Stimmrechtsausübung zugrunde. 

Weitere Informationen zu den DSW-Richtlinien erhalten Sie hier. 

Die DSW behält sich Abweichungen beim Abstimmungsverhalten vor, sofern sich dies aufgrund neuer 

Erkenntnisse als notwendig erweisen sollte. 

https://hauptversammlung.de/home/richtlinien.html

